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Grüneberg

Bürgerliches Gesetzbuch
mit Nebengesetzen

Nachtrag zur 85. Auflage

Gesetz zur Änderung der Vorschriften über
die Einführung der elektronischen Akte in der Justiz und
über die allgemeine Beeidigung von Gerichtsdolmet-
schern sowie zur Änderung des Stiftungsregisterrechts

vom 8.12.2025 (BGBl. I Nr. 319)

Bearbeiter:
Vizepräsident des BGH Prof. Dr. Jürgen Ellenberger
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Gesetz zur Änderung der Vorschriften über die Einführung
der elektronischen Akte in der Justiz und über die allgemeine Beeidigung
von Gerichtsdolmetschern sowie zur Änderung des Stiftungsregisterrechts

Nach Redaktionsschluss für die 85. Grüneberg-Auflage ist das Gesetz zur Änderung der Vorschriften über
die Einführung der elektronischen Akte in der Justiz und über die allgemeine Beeidigung von
Gerichtsdolmetschern sowie zur Änderung des Stiftungsregisterrechts vom 8.12.2025 im BGBl. I
Nr. 319 verkündet worden. Gemäß Art. 33 dieses Gesetzes wurde Art. 11 Abs. 1 des Gesetzes zur Vereinheitli-
chung des Stiftungsrechts und zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes vom 16.7.2021 (BGBl. I S. 2947) dahin-
gehend geändert, dass die dort genannten Vorschriften nicht bereits am 1.1.2026, sondern erst am 1.1.2028 in
Kraft treten. Dies betrifft §§ 82b bis 82d, 84d, 85b, 86i und 87d BGB sowie §§ 1 bis 18 und 20 des Stiftungs-
registergesetzes.
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